     Dienstvereinbarung

für den Umgang mit Suchtproblemen

von

Beschäftigten im Schuldienst

zwischen dem Schulbezirkspersonalrat bei der Bezirksregierung Braunschweig

und der Bezirksregierung Braunschweig

Vorbemerkungen

(1) Die Beschäftigten im Schuldienst sind der entscheidende Faktor für die Qualität von Unterricht und Erziehung und für die Weiterentwicklung der Schule. Das fürsorgliche und gesundheitsfördernde Handeln im Rahmen der Personalentwicklung ist daher vorrangige Aufgabe innerhalb der Schulentwicklung. Es hat die Aspekte: Erhaltung und Steigerung von Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Motivation sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen durch kollegiale Zusammenarbeit und Entwicklung förderlicher Struktu​ren, wobei die Einbeziehung der von außen vorgegebenen Rahmenbedingungen erforderlich ist, ferner Fortbildung im fachlichen und vor allem im allgemeinpädagogischen Bereich. Primärpräventive gesundheitsfördernde Maßnahmen bedürfen der Ergänzung durch spezifische Maßnahmen für gesundheitsgefährdete oder erkrankte Beschäftigte. Besonders zu beachten sind der Suchtmittelmissbrauch und die Suchterkrankungen, weil hier einerseits die Probleme besonders schwer wiegen, andererseits die Verhaltensunsicherheit besonders groß und folgenreich ist.

(2) Die Bemühungen der Schulen um Suchtprävention für die Schülerinnen und Schüler verlieren an Glaubwürdigkeit, wenn sie nicht durch Maßnahmen der Suchtprävention für Lehrkräfte begleitet werden. Deshalb ist es zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Schule und in Wahrnehmung der Fürsorgepflicht gegenüber den Bediensteten erforderlich, Maßnahmen zu treffen, die dem Suchtmittelmissbrauch und süchtigem Verhalten bei Lehrkräften und übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Schuldienst entgegenwirken.

(3) Abhängigkeit von Suchtmitteln und Spiel‑ und Esssucht sind Krankheiten mit schweren psychischen, sozialen und zumeist auch physischen Folgen. Sie bedürfen frühzeitig angemessener und fachkundiger Behandlung. Sie kommen in allen gesellschaftlichen Schichten, bei allen Altersstufen und in jedem Milieu vor und sind nicht Ausdruck von Charakter‑ und Willensschwäche.
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(4) Die Besonderheiten der Suchterkrankungen bringen es mit sich, dass bei  Suchtmittelmissbrauch unterschiedliches Verhalten die Regel ist. Beteiligte neigen zur Verheimlichung, Verleugnung und Bagatellisierung süchtigen Verhaltens, was durch die Struktur der Arbeitszeit und die Situation im Klassenzimmer begünstigt wird. Die Personen der Umgebung unterstützen diese Tendenzen oft aus mangelnder Einsicht, falsch verstandener Solidarität und Hilfsbereitschaft (Co‑Abhängigkeit), zur Wahrung des sozialen Friedens oder zum Schutz des guten Rufes der Schule. Auch ein Schulwechsel verlängert nur den Leidensweg, wenn er die frühzeitige angemessene Behandlung der Suchtkrankheit verzögert.

Daher soll den im Umfeld Mitbetroffenen die notwendige Kompetenz im hilfreichen Umgang mit Gefährdeten und Suchtkranken vermittelt werden.

(5) Eine zentrale Rolle beim Umgang mit Suchtgefährdeten und ‑kranken kommt den Schulleiterinnen und Schulleitern sowie Dezernentinnen und Dezernenten in der Schulaufsicht zu. Verantwortliches und sachgerechtes Handeln bei Suchtproblemen fordert die Führungskompetenz der Vorgesetzten. Dazu sind Informationen über die Erscheinungsformen von Abhängigkeit und ihre Therapiemöglichkeiten sowie Schulung in der Führung von Gesprächen mit Betroffenen erforderlich.

(6) Den Gefährdeten und Suchtkranken sollen möglichst frühzeitig Hilfsmöglichkeiten eröffnet werden durch Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen und durch Vernetzung aller in der Suchthilfe Tätigen mit den an Personalentscheidungen beteiligten Personen und Dienststellen.

Besonders geschulte Beschäftigte sollen im Rahmen der schulischen Suchthilfe zur Unterstützung aller Beteiligten zur Verfügung stehen. Sie sollen ferner präventive Maßnahmen anregen und durchführen oder unterstützen, die langfristig und kontinuierlich, aber auch situationsbezogen erfolgen sollen.

(7) Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Bestimmungen des Arbeitsschutz- und des Arbeitssicherheitsgesetzes  für den Schulbereich sind u.a. Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellt und Bezirksarbeitsschutzausschüsse-Schule eingerichtet worden. 

  Eine enge Zusammenarbeit der in der Suchtprävention und –hilfe Tätigen mit diesen 

  Einrichtungen wird angestrebt.
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§ 1 Ziele

Mit dieser Dienstvereinbarung werden Ziele im Rahmen der Maßnahmen zur Gesundheits​förderung in der Schule verfolgt.

(1) Sie sollen vorbeugend wirken durch Informationen über

Gefährdung durch den Missbrauch von Suchtmitteln,

den Verlauf von Suchterkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten,

die Bedeutung des Verhaltens der Personen im sozialen Umfeld von Betroffenen,

suchtfördernde Arbeitsbedingungen und ihre Verringerung und

gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz Schule.

(2) Es soll durch eine auf den in § 2 genannten Personenkreis ausgerichtete Suchtberatung schon im Vorfeld dienstrechtlicher Verfahren suchtgefährdeten und ‑abhängigen Lehrkräften und sonstigen Beschäftigten frühzeitig konstruktiv geholfen werden, aktive Schritte zur Überwindung der Gefährdung und Abhängigkeit zu unternehmen, um die mit dem Suchtverhalten verbundenen gesundheitlichen, sozialen und existenzbedrohenden Folgen zu vermeiden bzw. zu bewältigen und die Dienstfähigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen.

(3) Es sollen die Vorgesetzten, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, Personalräte und mitbetroffenen Kolleginnen und Kollegen zu einem sicheren, den Zielen dieser Vereinbarung entsprechenden Umgang mit Betroffenen befähigt werden, der unter Berücksichtigung der krankheitsbedingten besonderen Schwierigkeiten die Würde der Betroffenen wahrt.

(4) Es soll allen Beteiligten eine nachvollziehbare Handlungskette vorgegeben werden, die die Verantwortungsstruktur beschreibt und ihnen Rechtssicherheit gewährt.
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§ 2 Geltungsbereich

(1) Diese Dienstvereinbarung bezieht sich auf

1. Schulleiterinnen, Schulleiter und Lehrkräfte des Landes an öffentlichen Schulen im Sinne des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG)

2. die übrigen im Landesdienst stehenden Beschäftigten an öffentlichen Schulen

3. die zu ihrer Ausbildung Beschäftigten in den Ausbildungs‑ und Studienseminaren für die Laufbahnen der Lehrkräfte (Seminare)

des Regierungsbezirks Braunschweig (vgl. § 92, Abs. 1 ‑ 3 des NdsPersVG)

(2) Der Umgang Vorgesetzter mit suchtgefährdeten oder suchtkranken Beschäftigten wird ‑ insbesondere in den §§ 8 bis 13 ‑ durch diese Vereinbarung festgelegt. Die einschlägigen Bestimmungen des Dienst‑, Arbeits‑ oder Disziplinarrechts bleiben unberührt. Es entspricht der Intention dieser Dienstvereinbarung, bei dienstrechtlichen Verfahren Ermessensspielräume zu Gunsten der Betroffenen auszunutzen.

Eine Abweichung vom Stufenplan ist nur in besonders zu begründenden Fällen zulässig. Will     die Dienststelle vom Stufenplan abweichen, kann dies nur im Einvernehmen mit dem Schulbezirkspersonalrat geschehen. Die Beteiligungsrechte des Schulbezirkspersonalrates nach dem NPersVG bleiben unberührt.

(3) Der Grundsatz der Gleichbehandlung für alle in Abs. (1) genannten Personen ist zu beachten.

§ 3
Der Arbeitsplatz Schule und


der Ge‑ und Missbrauch von Suchtmitteln

(1) Im Sinne der Primärprävention muss beachtet werden, dass der Arbeitsplatz Schule für Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler gesundheitliche Störungen, insbesondere den Missbrauch von Suchtmitteln und abhängiges Verhalten auslösen bzw. verstärken kann. Es ist Aufgabe der Schulen zu überprüfen, inwieweit Ursachen in der Arbeitssituation, den Kommunikationsstrukturen oder anderen das Schulleben bestimmenden Faktoren liegen und wie diese verändert werden können, sofern sie nicht von außen vorgegeben sind.

(2) Der verantwortungsbewusste Umgang mit Alkohol, Medikamenten und Nikotin wird erwartet. Auf die Unfallgefahren, die durch Mittel mit stimmungs‑ und wahrnehmungs​verändernden Substanzen ausgelöst werden können, ist besonders zu achten.

(3) Auf den Erlass des MK v. 09.01.1989 "Rauchen und Konsum alkoholischer Getränke in der Schule" (SVBI. S.31) wird hingewiesen. Bezüglich des Rauchens von Tabak wird zusätzlich auf den Beschluss der Landesregierung vom 26. März 1991 (Nds. Mbl. S.515) verwiesen.
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§ 4 Information der Beschäftigten und Schulungen

(1) Alle in den Schulen Beschäftigten sollen mit dem Thema Suchtprävention im Rahmen der schulischen Gesundheitsförderung befasst werden. Allgemeinpräventive Maßnahmen im Sinne der Entwicklung einer gesunden Schule sind zu erörtern, insbesondere durch Informationen über spezielle Maßnahmen der Suchthilfe, die Dienstvereinbarung ist vorzustellen und zu erläutern sowie eine Diskussion anzuregen.

Die Schulleiterinnen und Schulleiter sollen für diese Aufgaben die Unterstützung der in der Suchthilfe im Schuldienst tätigen Lehrkräfte und anderer Fachkräfte in Anspruch nehmen.

(2) Die Information erstreckt sich insbesondere auch auf die Bedeutung des Verhaltens der Menschen im Umfeld eines Gefährdeten (Co‑Abhängigkeit) für die Entstehung und die frühzeitige fachkundige Behandlung einer Suchterkrankung sowie auf die Gefahr eines Rückfalls.
(3) Um die Ziele der Dienstvereinbarung zu erreichen, sind spezielle Fortbildungs​maßnahmen erforderlich. Sie sind z. B. im Rahmen der Lehrerfortbildung vorzusehen. Sie dienen auch der Vermittlung von Kenntnissen über gesundheitsfördernde und allgemeinpräventive Maßnahmen. Sie sollen die Wahrnehmung und Deutung suchtbedingter Verhaltensweisen erleichtern, sowie Kompetenz in der Gesprächsführung mit suchtgefährdeten oder ‑kranken Beschäftigten vermitteln.

(4) In Dienstbesprechungen mit den Dezernentinnen und Dezernenten der Schulbehörde sowie den Schulleiterinnen und Schulleitern werden diese auf die Gesundheitsförderung im Rahmen der Schulentwicklung und insbesondere auf das Problem des Missbrauchs und der Abhängigkeit von Suchtmitteln hingewiesen und über Symptome, Krankheitsverlauf und Therapie der Suchtkrankheiten informiert. Dabei wird auch die Dienstvereinbarung mit ihren Grundlagen und Zielsetzungen vorgestellt und werden Möglichkeiten ihrer Umsetzung erarbeitet.

(5) Die Personalvertretung führt auf ihren Ebenen entsprechende Veranstaltungen durch.

(6) Vorgesetzte und Bedienstete, zu deren Aufgaben Personalentscheidungen oder deren Vorbereitung gehören, müssen über Fähigkeiten der Gesprächsführung mit Betroffenen in besonderem Maße verfügen. Entsprechende Schulungsmaßnahmen sind für diesen Personenkreis im Rahmen der Personalentwicklung vorzusehen.

(7) Einmalige Veranstaltungen genügen nicht. Vielmehr ist es erforderlich, die Information über das Suchtproblem sowie über mögliche Hilfen langfristig und kontinuierlich anzulegen. Insbesondere sollen einschlägige Vorkommnisse zum Anlass von geeigneten Veranstaltungen genommen werden.
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§ 5 Arbeitskreis „Suchtprävention und Suchthilfe"

 (1) Dem Arbeitskreis obliegt die langfristige konzeptionelle, inhaltliche und organisatorische Planung der präventiven Maßnahmen und der Suchthilfe im Schuldienst nach dieser Vereinbarung.

(2)
Der Arbeitskreis macht sich sachkundig, z.B. an Hand von Informationen durch Fachleute, durch Berichte der Suchthilfe im Schuldienst und aus den Dezernaten und durch Besuche in Fachkliniken. Zu den Aufgaben des Arbeitskreises gehören

*     die Erarbeitung eines Suchtpräventions‑ und Suchthilfekonzeptes für die Schulabteilung

*     die Mitwirkung bei der Einrichtung der Suchthilfe im Schuldienst, deren Unterstützung und    Abstimmung der beiderseitigen Maßnahmen im Bereich der Prävention

*    die Initiative zur Durchführung von einschlägigen Informations‑ und Schulungsveranstaltungen

*     die Sensibilisierung aller mit Suchtprävention und Suchthilfe befassten Personen für
        geschlechtsspezifische Faktoren in der Suchtproblematik

*    das Erkennen arbeitsplatzbedingter Risiken, die zu einem problematischen Umgang mit Suchtmitteln führen können und das Erarbeiten von Vorschlägen zu deren Abbau

*    die Ausarbeitung von Vorschlägen für die Weiterentwicklung dieser Dienstvereinbarung
Der
Arbeitskreis kann darüber hinaus unter Berücksichtigung der Besonderheiten der

Schulabteilung andere sachbezogene Aufgaben mit dem Einverständnis der Behördenleitung

übernehmen.

(3) Dem Arbeitskreis gehören beständig an:

* 
Dezernat 401 (schulformübergreifende Angelegenheiten)

*
ein bis zwei gemeinsame Vertreterinnen, ein Vertreter der schulfachlichen   Dezernate  402 bis 405

* 
Dezernat 410 (schulformübergreifende Lehrerpersonalien)

* 
zwei bis drei Vertreterinnen / Vertreter des Schulbezirkspersonalrates

* 
die dem Abteilungsleiter der Bezirksregierung zugeordnete Koordinatorin bzw. der Koordinator nach § 7(1)
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Regelmäßig eingeladen werden und können bei Bedarf hinzukommen:

*

Abteilungsleiter 4

*

Frauenbeauftragte bei der Schulabteilung

*

Schwerbehindertenvertreter(in) bei der Schulabteilung

*

der oder die Vorsitzende des Schulbezirkspersonalrates bei der Bezirksregierung



Braunschweig

Weitere interne und externe Beteiligte oder Fachkräfte können bei Bedarf hinzugezogen

werden.

(4) Die Leitung und die Geschäftsführung des Arbeitskreises obliegt der Koordinatorin / dem Koordinator (vgl. § 7 Abs.2), soweit die Behördenleitung nach Beratung mit dem Schulbezirkspersonalrat keine andere Festlegung trifft.

(5) Dem Arbeitskreis werden im Rahmen des Haushaltes die für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Mittel bereitgestellt.

§ 6
Einrichtung der Suchtprävention und Suchthilfe im Schuldienst

(1) Die Suchthilfe im Schuldienst arbeitet auf der Grundlage dieser Vereinbarung. Ihre Aufgabe umfasst die Prävention im Rahmen der schulischen Gesundheitsförderung und die Hilfe bei Suchtgefährdung und ‑erkrankung. Sie unterbreitet Hilfsangebote und gewährt Unterstützung. Die Beratung soll sich auch auf die Personen im schulischen Umfeld der Betroffenen und deren Vorgesetzte erstrecken. Nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe soll die Suchthilfe im Schuldienst die Eigenverantwortlichkeit von Betroffenen stärken und die Mitverantwortung der Schulgemeinschaft thematisieren. Therapeutische Maßnahmen gehören nicht zu ihren Aufgaben.

(2) Die in der Suchthilfe im Schuldienst tätigen Kräfte arbeiten in der individuellen Beratung unabhängig und fachlich weisungsfrei. Sie sind über alle im Rahmen ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Sachverhalte gegenüber Dritten zur Verschwiegenheit verpflichtet. Gesetzliche Sonderregelungen bleiben unberührt.

(3) Die in der Suchthilfe im Schuldienst tätigen Lehrkräfte dürfen in der Erfülllung ihrer Aufgaben nicht behindert werden. Analog zu den Personalräten dürfen ihnen durch ihre Tätigkeit keine Nachteile entstehen. Dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung.

(4) Die bei der Ausübung der Suchthilfe im Schuldienst anfallenden Reise‑ und Sachkosten werden in sinngemäßer Anwendung des Fachberater‑Erlasses erstattet. Für Beratungen wird ein geeigneter Raum zur Verfügung gestellt.

(5) Den in der Suchthilfe im Schuldienst tätigen Beschäftigten ist die Teilnahme an einschlägiger Fortbildung zu ermöglichen. Eine die Tätigkeit begleitende Supervision muss ermöglicht werden. Die Kosten für die Teilnahme an den genannten Veranstaltungen werden auf Antrag erstattet.
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§ 7   Die Arbeit der Suchthilfe im Schuldienst

(1) Im Rahmen der Suchthilfe im Schuldienst ist dem Abteilungsleiter der Schulabteilung der Bezirksregierung eine Koordinatorin bzw. ein Koordinator für Suchtprävention und schulische Gesundheitsförderung und ‑beratung zugeordnet.

(2) Die Koordinatorin oder der Koordinator organisiert und koordiniert in Abstimmung mit dem Arbeitskreis Aufbau, Unterhalt und Weiterentwicklung von Vernetzungsstrukturen auf Bezirksebene und zwischen den Bezirken zur Suchtprävention und Suchthilfe im Rahmen schulischer Gesundheitsförderung. 

Sie / Er koordiniert die Arbeit der Beauftragten für Suchtprävention und schulische Gesundheitsförderung sowie die Fortbildungsveranstaltungen in diesem Bereich, bei denen sie / er mitwirken kann.

 Sie / Er ist Mitglied des Arbeitskreises Suchtprävention und Suchthilfe im Schuldienst der   Bezirksregierung Braunschweig. In der Regel obliegt ihr / ihm die Leitung und Geschäftsführung dieses Arbeitskreise (vgl. § 5 Abs. 4). Sie /  Er ist zudem Mitglied  des Arbeitskreises Suchtprävention und Suchthilfe im  Schuldienst des Niedersächsischen Kultusministeriums. 

Sie / Er kooperiert mit den Beratungsstellen und therapeutischen Einrichtungen der Suchthilfe.

(3) Weitere geeignete Lehrkräfte werden als Beauftragte für Suchtprävention und schulische Gesundheitsförderung auf regionaler Basis eingesetzt. Bei ihrer Auswahl ist darauf zu achten, dass Ansprechpartner für beide Geschlechter in gleicher Weise vorhanden sind. Regionaler Austausch muss dabei grundsätzlich möglich sein.

Die Beauftragten sind in der Aufklärung über Suchtgefährdung und –erkrankung tätig und unterbreiten Vorschläge zu diesen Bereichen und zur Beseitigung von in der Arbeitssituation liegenden möglichen Ursachen eines erhöhten Suchtmittelkonsums.

Die Beauftragten beraten Beschäftigte bei Suchtgefährdung oder Problemen im Umfeld Betroffener und kooperieren hierzu mit den Beratungsstellen und therapeutischen Einrichtungen des Bereichs.

Sie beraten und unterstützen die Vorgesetzten bei der Einleitung von Maßnahmen gemäß dieser Vereinbarung.

Die Beauftragten werden verpflichtet, sich für die Aufgaben der Suchtprävention und Beratung fortzubilden. Mindestens eine dieser Lehrkräfte muss die Befähigung haben, die der Bezirksregierung zugeordnete Koordinatorin bzw. den Koordinator zu vertreten.

Die Beauftragten informieren die Schulen über die Missbrauchs‑ und Suchtproblematik und die Dienstvereinbarung und unterstützen sie bei präventiven Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsförderung in Zusammenarbeit mit der Koordinatorin / dem Koordinator und anderen Fachkräften.

Entsprechend ihrer jeweiligen Qualifikation nehmen sie auf regionaler Basis auch Aufgaben der Vernetzung und Koordination sowie der Motivationsberatung von Suchtgefährdeten wahr.

(4) Im Einvernehmen mit dem Arbeitskreis "Suchtprävention und Suchthilfe" und dem Schulbezirkspersonalrat legt die Behörde fest, welche Voraussetzungen für die Beauftragung als Koordinatorin oder Koordinator, bzw. als Beauftragte(r) erforderlich sind.
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§ 8   Frühe Ansprache und Hilfe bei Suchtgefährdung

(1) Bei wiederholten Anzeichen von Suchtmittelmissbrauch sind grundsätzlich alle Beschäftigten aufgerufen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten tätig zu werden. Da Toleranz gegenüber Suchtmittelmissbrauch vielfach zur Entstehung bzw. Verlängerung einer Suchterkrankung beiträgt, ist es besonders wichtig, Betroffene auf ihr Verhalten anzusprechen und auf Hilfsmöglichkeiten hinzuweisen. U.a. sind auch Personal- und Schwerbehindertenvertretungen sowie Frauenbeauftragte aufgefordert, Wege zur Hilfe aufzuzeigen.

(2) Liegen Vorgesetzten Hinweise auf einen auffälligen Suchtmittelgebrauch von Beschäftigten vor, sind sie verpflichtet, diese darauf anzusprechen. In diesem ersten informellen Gespräch wird die konkrete Auffälligkeit im Verhalten der oder des Beschäftigten von der oder dem Vorgesetzten benannt, ohne dass es zu pauschalen Vorhaltungen kommt.

Die Suchthilfe im Schuldienst soll von den Beteiligten – auch schon im Vorfeld – hinzu gezogen werden.

Der oder die Vorgesetzte verweist auf das Bestehen von Hilfsangeboten und händigt die Dienstvereinbarung aus
Über dieses Gespräch bewahren die Beteiligten Stillschweigen, ein Vermerk oder eine Aktennotiz wird nicht gefertigt. Auf Wunsch des oder der Betroffenen kann von den Bestimmungen des vorhergehenden Satzes abgewichen werden.

§ 9 Verhalten der Vorgesetzten in einer akuten Situation

(1) Bei Verdacht darauf, dass Beschäftigte unter Einfluss von Alkohol oder anderen bewusstseinsändernden Mitteln stehen, muss die Schulleiterin oder der Schulleiter entscheiden, ob jene ohne Gefährdung für sich oder andere und ohne Beeinträchtigung des unterrichtlichen und erzieherischen Auftrages ihre Arbeit fortsetzen können.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist gehalten, auch den Hinweisen aus dem Kreis der Beschäftigten nachzugehen.

(3) Zeichnet sich die Notwendigkeit ab, die Beschäftigte oder den Beschäftigten nach Hause zu entlassen, ist eine weitere Person hinzuzuziehen. Ein sicherer Heimweg ist zu gewährleisten.

(4) Sollte die Schulleiterin oder der Schulleiter selbst betroffen sein, so gilt dieses Vorgehen für deren Vorgesetzte analog.
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§ 10 Stufenplan

Entsteht bei unmittelbar Vorgesetzten der Eindruck, dass Beschäftigte trotz des ersten informellen Gesprächs weiterhin auffälliges Verhalten zeigen und dies mit einem Suchtmittelge‑ oder ‑missbrauch bzw. süchtigem Verhalten in Verbindung steht, sind sie verpflichtet, nach dem Stufenplan (s. Anl.) vorzugehen.

§ 11 Wiedereingliederung

(1) Während oder unmittelbar nach Abschluss einer therapeutischen Maßnahme führen die oder der unmittelbar Vorgesetzte und die oder der Beauftragte im Schuldienst mit der oder dem Betroffenen ein Gespräch, um Unterstützungsmöglichkeiten und Erfordernisse für eine erfolgreiche Wiedereingliederung am Arbeitsplatz abzusprechen. Dabei können auch andere organisatorische Lösungen, z.B. Schulwechsel, in Betracht gezogen werden. Auf Wunsch der oder des Betroffenen können auch Kolleginnen und Kollegen an dem Gespräch teilnehmen. Die Hinzuziehung der Therapeutin oder des Therapeuten ist wünschenswert.

(2) Bewerben sich wegen Suchtmittelabhängigkeit oder ‑missbrauchs entlassene ehemalige Beschäftigte, die nach abgeschlossener Therapiemaßnahme über einen längeren Zeitraum abstinent leben, um Wiedereinstellung, so wird die Bewerbung im Rahmen der beamtenrechtlichen Vorschriften und haushaltsrechtlichen Möglichkeiten mit dem Ziel der beruflichen Rehabilitation geprüft. Auf die besonderen rechtlichen Bedingungen für Angestellte wird hingewiesen.

§ 12 Rückfall

(1) Rückfälle nach einer Therapie oder nach sonstigen Hilfsmaßnahmen sind krankheitsbedingt und nicht untypisch. Fallen betroffene Beschäftigte erneut durch suchtmittelbedingtes Verhalten auf, so berät der an der zuletzt durchgeführten Stufe der Interventionsgespräche beteiligte Personenkreis und stellt Einvernehmen über das weitere Vorgehen her. Dabei müssen Hilfsmaßnahmen im Vordergrund stehen. Nur bei Verweigerung einer erneuten Therapie werden die Maßnahmen des Stufenplans an der Stelle fortgesetzt, wo sie vor der ersten Therapie unterbrochen wurden. Die Finanzierung neuerlicher Hilfsmaßnahmen ist mit der oder dem Betroffenen zu besprechen.

(2) Kommt es auf Grund der Interventionen lediglich zu einer vorübergehenden Änderung des Verhaltens der oder des Beschäftigten, ohne dass therapeutische oder andere Hilfsmaßnahmen durchgeführt worden sind, so wird der Stufenplan an der Stelle fortgesetzt, an der er wegen der Verhaltensänderung unterbrochen worden ist, sofern die entsprechenden Vermerke in der Personalakte noch nicht getilgt wurden.
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§ 13 Vertraulichkeit/ Tilgung

(1) Alle Gespräche nach den §§ 8 bis 12 und alle Notizen und Protokolle, die im Zusammenhang mit einer Suchtgefährdung oder ‑erkrankung einer oder eines Beschäftigten anfallen, sind vertraulich zu behandeln. Abweichungen sind nur auf Wunsch der oder des Betroffenen zulässig.

(2) Für die Tilgung der im Stufenplan vorgesehenen Vermerke in der Personalakte gilt ein Zeitraum von 3 Jahren. Beginn und Umfang des Tilgungszeitraums sind im Vermerk festzuhalten. Für die Tilgung ist zuverlässig Sorge zu tragen.

§ 14 Geltungsdauer

Die überarbeitete Dienstvereinbarung tritt mit Wirkung vom  01.12.2003  in Kraft. Sie ist auf drei Jahre befristet. Schulbezirkspersonalrat und Bezirksregierung werden rechtzeitig vor dem Ende dieser Frist unter Einbeziehung der gemachten Erfahrungen über die weitere Fortführung der Dienstvereinbarung Gespräche aufnehmen. Solange keine abweichenden Regelungen vereinbart werden, gilt die Dienstvereinbarung im vorliegenden Wortlaut weiter.

Braunschweig, den  

Willems






Lörsch

Abteilungsdirektor





Vorsitzender des

Leiter der Schulabteilung




Schulbezirkspersonalrats
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Anlage zu § 10 ‑ Stufenplan
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Bei positiver


Verhaltensänderung


keine weiteren 


Folgen.





Erstes Interventionsgespräch


Diesem ersten Interventionsgespräch gehl ein informelles Gespräch nach § 8 (2) voraus.


	Beteiligte:	Die oder der Betroffene, unmittelbar Vorgesetzte(r)


ein Mitglied des Schulpersonalrates  und auf  Wunsch eines Beteiligten  ein(e) Beauftragte(r)der Suchthilfe 





Zeigen Beschäftigte auch nach Ansprache durch Kolleginnen oder Kollegen und durch die unmittelbar Vorgesetzte bzw. den Vorgesetzten auffälliges Verhalten im


Zusammenhang mit vermutetem Suchtmittelmissbrauch, hat die oder der unmittelbar Vorgesetzte mit der oder dem Betroffenen ein vertrauliches Gespräch zu führen.


Das Gespräch soll folgenden Inhalte umfassen:





*	Hinweis auf Stand des Verfahrens





*	Benennen konkreter Fakten, Zeit, Ort, Vorfall





*	Besorgnis ausdrücken, dass die oder der Betroffene Probleme


	mit Suchtmitteln oder süchtigem Verhalten hat





*	Hinweis auf Hilfsangebote:


	Beauftragte in der schulischen Suchthilfe


	und externe Hilfen (psychsoziale Beratungsstellen, Suchtberatung)





*	Aufzeigen der Erwartungen der oder des Vorgesetzten an das weitere


	Verhalten





*	Vereinbarung von Konsequenzen. die sich aus dem Gespräch ergeben





*	Aufforderung sich beraten zu lassen





*	Festlegung eines weiteren Gesprächs, um über die Entwicklung


	des Verhaltens Rückmeldung zu geben (Rückmeldegespräch nach


	ca 4 Wochen)





*	Hinweis auf  Stufenplan





Das Gespräch hat keine personalrechtlichen Konsequenzen. In den Unterlagen über ein eventuelles zweites Interventionsgespräch wird festgehalten. dass ein erstes Interventionsgespräch mit den oben aufgeführten Inhalten stattgefunden hat. Der Zeitpunkt des Gesprächs wird genannt, entsprechend auch der des Rückmeldegesprächs, bzw. eine Begründung dafür, warum ein solches nicht stattgefunden hat.





keine positive


Verhaltensänderung





-





Zweites Interventionsgespräch


Ort des Gesprächs: Die Dienststelle der Dezernentin / des Dezernenten (ggf. Außenstelle  der Bezirksregierung)  


Beteiligte:	Die oder der Betroffene, unmittelbar Vorgesetzte(r),


	zuständige Dezernentin bzw. Dezernent, 


	ein Mitglied des Schulbezirkspersonalrates, 


	eine in der Suchthilfe im Schuldienst tätige Person


	bei Schwerbehinderten: Schwerbehinderten�vertretung;


	auf Wunsch der Betroffenen eine Frauenbeauftragte





Kommt es erneut zu suchtmittelbedingten Auffälligkeiten, so ist von der zuständigen Dezernentin bzw. dem Dezernenten ein Personalgespräch mit folgenden Inhalten zu führen:





*	Hinweis auf Stand des Verfahrens





*	Benennen neuer Fakten und Bezugnahme auf Datum und


	vorgeschriebene Inhalte des vorangegangenen ersten Interventions-


	gesprächs


*	Zusammenhang mit Suchtmittelgebrauch oder süchtigem Verhalten erneut aufzeigen


*	Hinweis auf Hilfsangebote:


	Beauftragte in der schulischen Suchthilfe und externe Hilfen


	(psychosoziale Beratungsstellen, Suchtberatung)


*	Aufforderung eine Beratungsstelle aufzusuchen


*	Ankündigung weiterer Konsequenzen bei Fortsetzung der Auffälligkeiten unter Hinweis auf Stufenplan


*	Festlegung eines weiteren Gespräches, um über die Entwicklung des Verhaltens Rückmeldung zu geben (Rückmeldegespräch nach ca 4 Wo )  





Das Gespräch wird schriftlich festgehalten einschließlich der Hinweise auf das erste Interventionsgespräch, das Rückmeldegespräch und die Gesprächsnotiz der oder dem Betroffenen (in Kopie) übergeben und dem Personaldezernenten zugeleitet.











Bei positiver


Verhaltensänderung


oder während einer


angemessenen


Behandlung keine


Fortsetzung des


Stufenplanes





     +
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keine positive


Verhaltensänderung





Drittes Interventionsgespräch


	Ort des Gesprächs: Das Personaldezernat (Dez 410 in der Bez.-Reg.)


Beteiligte:	wie im zweiten Interventionsgespräch


	zusätzlich Personaldezernentin / -dezernent





Kommt es erneut zu suchtmittelbedingten Auffälligkeiten und nimmt die oder der Betroffene die angebotene Hilfe nicht in Anspruch, findet ein weiteres Gespräch mit folgendem Inhalt statt:





*	Hinweis auf Stand des Verfahrens





*	Benennung neuer Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt der


	vorangegangenen Gespräche





*	Zusammenhang zum Suchtmittelgebrauch oder süchtigem 


Verhalten herstellen





*	Hinweis auf Hilfsangebote:


	Beauftragte in der schulischen Suchthilfe und externe Hilfen


	(psychosoziale Beratungsstellen, Suchtberatung)





*	Schriftliche Aufforderung, eine Beratungsstelle aufzusuchen und den


	Nachweis zu erbringen, dass eine Beratung stattgefunden hat





Wenn die oder der Betroffene darlegt, dass das Fehlverhalten auf einer Suchterkrankung beruht, wird sie oder er aufgefordert, sich in eine Suchtberatung bzw. –behandlung zu begeben.


Hierfür wird unterstützende Hilfe angeboten.





Spielt nach Aussagen der oder des Betroffenen eine Suchterkrankung keine Rolle oder liegt nach ihrer oder seiner Aussage eine solche nicht vor, so wird als personalrechtliche Konsequenz


bei Angestellten eine schriftliche Abmahnung angekündigt bzw. eingeleitet,


bei Beamten werden z. B. folgende Konsequenzen angekündigt bzw. eingeleitet:





dienstrechtlich:


-	Anordnung der amtsärztlichen Untersuchung;


individuelles Alkoholverbot im Dienst und so lange vor Aufnahme des Dienstes, dass kein Restalkohol im Blut verbleibt


disziplinarrechtlich: 


Einleitung vor Vorermittlungen wegen


-	eines Dienstvergehens im Zusammenhang mit Suchtmittelmissbrauch;


-	Verstoßes gegen die Pflicht zur Erhaltung bzw. Wiederherstel�lung der Dienstfähigkeit


Das Gespräch wird schriftlich festgehalten und die Gesprächsnotiz der oder dem Betroffenen (in Kopie) und der / dem Personaldezernentin /-dezernent übergeben.





-





Bei positiver


Verhaltensänderung


oder während einer


angemessenen


Behandlung keine


Fortsetzung des


Stufenplanes.





       +





keine positive


Verhaltensänderung





Viertes Interventionsgespräch


	Ort des Gesprächs: Das Personaldezernat (Dez 410 in der Bez.-Reg.)


	Beteiligte:	wie im dritten Interventionsgespräch





Tritt die oder der Betroffene nicht in eine angemessene Behandlung ein und kommt es erneut zu suchtmittelbedingten Auffälligkeiten, findet ein Gespräch mit folgenden Inhalten statt:





-	Hinweis auf Stand des Verfahrens





-	Benennen neuer Fakten und Bezugnahme auf den Inhalt des dritten


	Interventionsgespräches





-	Zusammenhang zum Suchtmittelgebrauch oder süchtigem Verhalten herstellen





-	schriftliche Aufforderung, eine Beratungsstelle aufzusuchen und sich unmittelbar in Beratung oder angemessene Behandlung zu begeben, da eine Suchterkrankung nicht ausgeschlossen werden kann; an die Möglichkeit der Unterstützung durch Beauftragte in der schulischen Suchthilfe wird erinnert





Die oder der Betroffene wird noch einmal darauf hingewiesen,





-	dass die Dienststelle nicht länger bereit ist, Auffälligkeiten und / oder Minderleistungen hinzunehmen


-	dass die Prognose des Krankheitsverlaufs ohne Behandlung ungünstig ist


-	dass ohne eine angemessene Behandlung eine krankheitsbedingte Kündigung bzw. Entfernung aus dem Dienst (Beendigung des Beamtenverhältnisses) erfolgen kann.





Liegt nach Auskunft der oder des Betroffenen eine Suchterkrankung nicht vor, werden bei Beamten die genannten dienst- oder disziplinarrechtlichen Maßnahmen eingeleitet oder fortgesetzt, bei Angestellten wird eine zweite Abmahnung angekündigt bzw. eingeleitet.


Das Gespräch wird schriftlich festgehalten und die Gesprächsnotiz der oder dem Betroffenen (in Kopie) und dem Personaldezernat übergeben.





-





       +





Bei positiver


Verhaltensänderung


oder während einer


angemessenen


Behandlung keine


Fortsetzung des


Stufenplanes





keine positive


Verhaltensänderung





Fünftes Interventionsgespräch


	Ort des Gesprächs: Das Personaldezernat (Dez 410 in der BezReg)


	Beteiligte:	wie im dritten und vierten  Interventionsgespräch





Ändert die oder der Betroffene ihr bzw. sein Verhalten nicht, werden insbesondere die angeratenen Hilfen nicht in Anspruch genommen und ist keine Besserung zu erwarten, dann kommt es zum letzten Gespräch:





Wenn die oder der Betroffene nicht spätestens jetzt beweiskräftig darlegen kann, dass er oder sie sich in einer angemessenen Behandlung befindet, wird ihr oder ihm mitgeteilt, dass





	(bei Angestellten) die Kündigung eingeleitet wird, bzw





(bei Beamten) dienst- oder diszplinarrechtliche Maßnahmen mit dem Ziel der Beendigung des Beamtenverhältnisses eingeleitet werden





-








